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Verordnung
Uber elektrische
Niederspannungsinstallationen

(Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV)

vom 7. November 2001 (Stand am 22. Januar 2002)

Der Schweizerische Bundesrat,

gestiitzt auf die Artikel 3 und 55 Ziffer 3 des Elektrizitatsgesetzes vom 24. Juni 1902* (EleG)
und auf Artikel 4 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 19742 (iber Massnahmen zur
Verbesserung des Bundeshaushaltes,

verordnet:

Art. 35 Nachweis bei der Ubernahme der Installation

! Ubernimmt der Eigentiimer vom Ersteller eine elektrische Installation mit einer Kontrollperiode
von 20 Jahren gemass Anhang, so muss er der Netzbetreiberin bei der Ubernahme der
Installation vom Ersteller mit dem Sicherheitsnachweis nach Artikel 37 nachweisen, dass die
Installation den Vorschriften dieser Verordnung und den Regeln der Technik entspricht und
nach Artikel 24 kontrolliert wurde.

2 Handelt es sich um eine Eigenversorgungsanlage nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe ¢ ohne
Verbindung mit einem Niederspannungsverteilnetz zur Einspeisung in eine feste Installation, so
muss der Eigentimer den Sicherheitsnachweis bei der Inbetriebnahme dem Inspektorat
einreichen.

3 Ubernimmt der Eigentiimer vom Ersteller eine elektrische Installation mit einer Kontrollperiode
von weniger als 20 Jahren gemass Anhang, so veranlasst er innerhalb von sechs Monaten eine
Abnahmekontrolle durch ein unabhangiges Kontrollorgan oder eine akkreditierte
Inspektionsstelle und reicht innerhalb dieser Frist den Sicherheitsnachweis der Netzbetreiberin
ein.

Anhang : Kontrollperioden

2.

Elektrische Installationen, die der Kontrolle durch ein vom Ersteller der Installation
unabhangiges Kontrollorgan unterliegen:

a.

Der jahrlichen Kontrolle unterliegen die elektrischen Installationen auf Baustellen und
Markten.

b.
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Der Kontrolle alle funf Jahre unterliegen:

1.

die elektrischen Installationen in Bihnen von Theatern,

2.

die elektrischen Installationen in den nach den Grundsatzen der SUVA festgelegten
Explosions-Schutzzonen 2 und 22, ausgenommen in Garagen und Tiefgaragen in
Wohngebauden,

3.

die elektrischen Installationen in Raumen, in denen sie korrosionsgefahrlichen Stoffen
ausgesetzt sind,

4.

die elektrischen Installationen in Tankstellen und Fahrzeugreparaturwerkstatten,

5.

die elektrischen Installationen in medizinisch genutzten Raumen der Kategorie 2,

6.

die elektrischen Installationen in Untertagbauten wie Tunneln, Kavernen,

7.

die elektrischen Installationen in Betriebsrdumen der Industrie und des Grossgewerbes,
8.

die elektrischen Installationen in Laboratorien und Pruffeldern von Industrien,
Gewerbebetrieben, Schulen usw.,

9.

die elektrischen Installationen in Bauten und Raumen, die der Aufnahme einer grosseren
Anzahl von Personen dienen, wie Warenhauser, Theater, Kinos, Tanzlokale, Hotels und
Gaststatten, Asyle, Kinderheime, Spitaler, Kasernen,

10.

die elektrischen Installationen auf Campingplatzen und bei Bootsanlegestellen.

C.

Der Kontrolle alle zehn Jahre unterliegen:

1.

die elektrischen Installationen in nassen, gewerblich benutzten Raumen,

2.

die elektrischen Installationen in medizinisch genutzten Raumen der Kategorie 1,

3.

die elektrischen Installationen in feuergefahrdeten, gewerblich benutzten Raumen,

4.

die elektrischen Installationen in gewerblichen Werkstatten,

5.

die elektrischen Installationen in Blirogebauden,

6.

die elektrischen Installationen in Kirchen,

8.

die elektrischen Installationen in landwirtschaftlichen Betrieben,

11.

die elektrischen Installationen, die von Eigenversorgungsanlagen nach Artikel 2 Absatz 1
Buchstabe c versorgt werden.

d.

Der Kontrolle alle 20 Jahre unterliegen alle Gbrigen elektrischen Installationen.

Elektrische Installationen mit zehn- oder zwanzigjahriger Kontrollperiode miissen
ausserdem bei jeder Handanderung nach Ablauf von flnf Jahren seit der letzten
Kontrolle kontrolliert werden.



	Auszüge aus:  
	734.27
	Verordnung  über elektrische Niederspannungsinstallationen 
	(Niederspannungs-Installationsverordnung, NIV)
	Art. 35 Nachweis bei der Übernahme der Installation



